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Durchführung von Werbeturnieren  - Vorgaben des ESLVK 

 
Die Austragung von Werbeturnieren dient ausschließlich der Vorstellung des Eis-und Stocksportes 

mit dem Ziel, Personen zu animieren, diesen Sport in Zukunft auszuüben. Ein Schwerpunkt sollte 

auch die Rekrutierung von Nachwuchsspielern und der Wechsel vom Kärntnerstock zum 

Einheitsstock sein. 

 
 

Richtlinien zur Durchführung: 

 

- Alle Hobbymannschaften haben ihre Teilnehmer in eine Startkarte einzutragen 

 

- Hobby -Mannschaften dürfen max. einen Vereinsspieler  in ihren Reihen haben. Dazu ist in  

der Startkarte die Kennzeichnung des Vereinsspielers erforderlich 

 

- Mannschaften mit Vereinsspielern müssen die Spielerpässe vorlegen  

 
- Vereinsmannschaften mit einem Gastspieler haben eine Startkarte mit Kennzeichnung des 

Gastspielers auszufüllen 

 

 

Wird bei einer nachträglichen Überprüfung der Startkarte eine Unregelmäßigkeit festgestellt, so 

erfolgt unverzüglich eine Anzeige durch den ESLVK  beim Sportgericht. 

 

 

Vorgaben für den Durchführer (gemeldeter Verein) von Werbeturnieren: 

 

- Turnierausschreibungen sind mindestens 3 Wochen vor Beginn an den ESLVK zu übermitteln. 

Dabei wird eine Überprüfung nicht nur auf den durchführenden Verein, sondern auch auf die 

angeführte Kontaktperson (Vereinsfunktionär ?) gemacht, um so auch die Durchführung 

unter „Pseudonamen“ zu unterbinden. d.h. Einheitsstockturniere werden nicht wie 

Kärntnerstockturniere gehandhabt (Gasthofnamen werden nicht toleriert) 

 

- Jeder beim ESLVK gemeldete Verein muss laut Statuten eine Anmeldung des Turnieres 

durchführen  und eine Turniergenehmigung beim ESLVK beantragen. 

 
- Die Ausschreibung für Vereinsmannschaften ist laut IER und ISpO und die Ausschreibung für 

Hobbymannschaften ist nur laut IER (keine Paßpflicht – Startkartenpflicht!!!) vorzubereiten. 

 

- Nach Möglichkeit ist eine eigene Gruppe mit Hobbymannschaften zu bilden, ansonsten ist  

eine extra Gruppenwertung auf der Endergebnisliste zu dokumentieren. 

 

- Ein Schiedsrichter ist ab 9 Mannschaften erforderlich. Die Einteilung erfolgt durch den ESLVK. 

Schiedsrichterwünsche werden nach Möglichkeit natürlich berücksichtigt. 

 

 
Mit sportlichen Grüßen: 

 

Für den Eis- u. Stocksport Landesverband Kärnten ! 

 

Smounig Georg       Brugger Heribert 

Landesschiedsrichterobmann     geschf. Präsident 


